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8. Satzung

zur Änderung kinderbetreuungsrechtlicher Vorschriften

der Stadt Zörbig

Auf Grund der §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes

Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBI. LSA S. 288) i. V. m. dem Gesetz zur

Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege des

Landes Sachsen-Anhalt (KiFöG LSA) vom 05.03.2003 (GVBI. LSA 2003, 48) in der derzeit

gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Zörbig in seiner Sitzung am 24.06.2026

(Beschluss-Nr.: 2026-BV-00) für das Gebiet der Stadt Zörbig folgende

erlassen:

Änderungssatzung

Artikel 1

Die Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Zörbig
(Benutzungssatzung) wird wie folgt geändert:

1. § 1 (2) Satz 2 erhält folgende neue Fassung: Die Stadt Zörbig ist Träger folgender
Kindertageseinrichtungen:

Name der Einrichtung Anschrift Betreuung von Kindern im Alter
von

Kindertagesstätte
„Max und Moritz"

Victor-Blüthgen-Straße 25
06780 Zörbig

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt,

Kindertagesstätte
„Pünktchen"

Str. der Jugend 3,
06780 Zörbig / Löberitz

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt,

Hort Löberitz Str. der Jugend 3 a,
06780 Zörbig / Löberitz

für Kinder ab Schuleintritt bis zur
Versetzung in den 7.
Schuljahrgang sowie für Kinder
von der Versetzung in den 7.
Schuljahrgang bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres

Hort Zörbig Kirchplatz 7
06780 Zörbig

für Kinder ab Schuleintritt bis zur
Versetzung in den 7.
Schuljahrgang sowie für Kinder
von der Versetzung in den 7.
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Schuljahrgang bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres

Kindertagesstätte
„Pauli"

Alte Schulstraße 3
06780 Zörbig / Großzöberitz

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt

Kindertagesstätte
„Spörener Spatzen"

Kastanienallee 41
06780 Zörbig / Spören

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt

Kindertagesstätte
„Abenteuerland"

Geschwister-Scholl-Straße 36
06780 Zörbig / Quetzdölsdorf

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt7

Kindertagesstätte
„Fuhnezwerge"

Zeundorfer Straße 6
06780 Zörbig / Schortewitz

für Kinder von 0 Jahren bis zur
Versetzung in den 7.
Schuljahrgang sowie für Kinder
von der Versetzung in den 7.
Schuljahrgang bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres

Kindertagesstätte
„Rotkäppchen"

Hohe Straße 11
06780 Zörbig

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt

2. § 5 (4) Satz 1 erhält folgende neue Fassung: „Während der gesetzlich festgelegten
Sommerferien werden folgende Einrichtungen für zwei Wochen geschlossen:

- Kindertagesstätte „Max und Moritz" in Zörbig,
- Kindertagesstätte „Pauli" in Großzöberitz,
- Kindertagesstätte „Pünktchen" in Löberitz,
- Kindertagesstätte „Spörener Spatzen" in Spören,
- Hort Löberitz und
- Hort Zörbig."

Artikel 2

Die Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Zörbig
(Benutzungssatzung) wird wie folgt geändert:

1. § 1 (2) Satz 2 erhält folgende neue Fassung: Die Stadt Zörbig ist Träger folgender
Kindertageseinrichtungen:

Name der Einrichtung Anschrift Betreuung von Kindern im Alter
von

Kindertagesstätte
„Max und Moritz"

Victor-Blüthgen-Straße 25
06780 Zörbig

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt,

Kindertagesstätte
„Pünktchen"

Str. der Jugend 3,
06780 Zörbig / Löberitz

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt,

Hort Löberitz Str. der Jugend 3 a,
06780 Zörbig / Löberitz

für Kinder ab Schuleintritt bis zur
Versetzung in den 7.
Schuljahrgang sowie für Kinder
von der Versetzung in den 7.
Schuljahrgang bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres

Hort Zörbig Kirchplatz 7
06780 Zörbig

für Kinder ab Schuleintritt bis zur
Versetzung in den 7.
Schuljahrgang sowie für Kinder
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von der Versetzung in den 7.
Schuljahrgang bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres

Kindertagesstätte
„Pauli"

Alte Schulstraße 3
06780 Zörbig / Großzöberitz

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt

Kindertagesstätte
„Spörener Spatzen"

Kastanienallee 41
06780 Zörbig / Spören

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt

Kindertagesstätte
„Fuhnezwerge"

Zeundorfer Straße 6
06780 Zörbig / Schortewitz

für Kinder von 0 Jahren bis zur
Versetzung in den 7.
Schuljahrgang sowie für Kinder
von der Versetzung in den 7.
Schuljahrgang bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres

Kindertagesstätte
„Rotkäppchen"

Hohe Straße 11
06780 Zörbig

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt

Artikel 3

Die Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Zörbig
(Benutzungssatzung) wird wie folgt geändert:

1. § 1 (2) Satz 2 erhält folgende neue Fassung: Die Stadt Zörbig ist Träger folgender
Kindertageseinrichtungen:

Name der Einrichtung Anschrift Betreuung von Kindern im Alter
von

Kindertagesstätte
„Max und Moritz"

Victor-Blüthgen-Straße 25
06780 Zörbig

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt,

Kindertagesstätte
„Pünktchen"

Str. der Jugend 3,
06780 Zörbig / Löberitz

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt,

Hort Löberitz Str. der Jugend 3 a,
06780 Zörbig / Löberitz

für Kinder ab Schuleintritt bis zur
Versetzung in den 7.
Schuljahrgang sowie für Kinder
von der Versetzung in den 7.
Schuljahrgang bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres

Hort Zörbig Kirchplatz 7
06780 Zörbig

für Kinder ab Schuleintritt bis zur
Versetzung in den 7.
Schuljahrgang sowie für Kinder
von der Versetzung in den 7.
Schuljahrgang bis zur Vollendung
des 14. Lebensjahres

Kindertagesstätte
„Pauli"

Alte Schulstraße 3
06780 Zörbig / Großzöberitz

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt

Kindertagesstätte
„Spörener Spatzen"

Kastanienallee 41
06780 Zörbig / Spören

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt

Kindertagesstätte
„Rotkäppchen"

Hohe Straße 11
06780 Zörbig

für Kinder von 0 Jahren bis zum
Schuleintritt
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Artikel 4

(Inkrafttreten / Außerkrafttreten)

(1) Artikel 1 dieser Satzung tritt am 01.08.2026 in Kraft.

(2) Artikel 2 dieser Satzung tritt am 01.08.2027 in Kraft.

(3) Artikel 3 dieser Satzung tritt am 01.08.2028 in Kraft.

Zörbig, den 24.06.2026

Matt Mils Egert
Bürgermeister
Stadt Zerbig
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